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Ab dem 14.06.2020 wird im HVV folgendes Sonderangebot eingeführt (siehe Anlage). 
 
 
 

 



  Anlage 

Benutzungsbedingungen des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) 
für das Sonderangebot „Anschlussmobilität Niedersachsentarif“ 

1. Laufzeit 

Das tarifliche Sonderangebot „Anschlussmobilität Niedersachsentarif“ läuft unter dem Vorbehalt 
jederzeitigen Widerrufs vom 14. Juni 2020 bis auf Weiteres.  

2. Berechtigtenkreis 

Das Sonderangebot Anschlussmobilität Niedersachsentarif kann von jedermann in Anspruch genommen 
werden. 

3. Verkauf 

Die Fahrkarten werden nur über das Vertriebsnetz des Niedersachsentarifs und gemäß dessen 
Bestimmungen ausgegeben. 

4. Gültigkeit 

Einzelkarten 

Innerhalb ihres zeitlichen und örtlichen Geltungsbereichs berechtigen Einzel- und Hin-/ Rückfahrkarten des 
Niedersachsentarifs im Vorlauf bzw. Anschluss der Fahrt mit dem Niedersachsentarif zu einer Fahrt 

— im HVV-Tarifring B, wenn auf der Fahrkarte eine Haltestelle des Niedersachsentarifs im HVV-Tarifring 
B aufgedruckt ist, 

— im Tarifbereich Hamburg AB, wenn auf der Fahrkarte eine Haltestelle des Niedersachsentarifs im 
HVV-Tarifring A aufgedruckt ist oder der HVV-Tarifring A zu durchfahren ist, 

— in der auf der Fahrkarte angegeben HVV-Tarifzone im niedersächsischen Bereich der Tarifringe CDE, 
in der die Start- bzw. Ziel-Haltestelle der Fahrkarte des Niedersachsentarifs liegt. 

Für die Nutzung von Einzel- und Hin-/ Rückfahrkarten des Niedersachsentarifs im HVV gilt Abschnitt 2.1 
(Einzelkarten) der Tarifbestimmungen des HVV-Gemeinschaftstarifs sinngemäß. 

Zeitkarten 

Zu Zeitkarten des Niedersachsentarifs können Vollzeit-Wochenkarten, -Monatskarten und -
Abonnementskarten sowie Monats- und Abonnementskarten für Studierende/Auszubildende erworben 
werden. Diese gelten wie reguläre HVV-Zeitkarten mit folgenden Abweichungen: 

- Die zur Zeitkarte des Niedersachsentarifs wählbaren Geltungsbereiche (Zonen, Hamburg AB) und 
Fahrkarten werden durch den Niedersachsentarif festgelegt. 

- HVV-Zeitkarten für Studierende/Auszubildende werden auch an Schüler ausgegeben. 

- Für die Personenmitnahme gelten die Regelungen des Niedersachsentarifs. 

- Die Erweiterung des örtlichen Geltungsbereichs und die Personenmitnahme laut HVV-Gemeinschaftstarif 
Abschnitt 3.4.1 gelten nicht. 

Für Fahrten im HVV außerhalb des örtlichen Geltungsbereichs der HVV-Zeitkarte sind Ergänzungskarten 
gemäß Abschnitt 3.6 des HVV-Gemeinschaftstarifs zu lösen. 

Bestimmungen für Einzel- und Zeitkarten 

Für die Benutzung der SchnellBusse oder der 1. Klasse RB/RE im HVV-Geltungsbereich ist ein Zuschlag 
gemäß dem HVV-Gemeinschaftstarif erforderlich, wenn die Fahrkarte laut Aufdruck die 1. Klasse nicht 
einschließt. Der Zuschlag gilt auch für alle gemäß den tariflichen Bestimmungen zur Mitfahrt berechtigten 
Personen. 

Wird eine Fahrkarte gemäß den Tarifbestimmungen von mehreren Personen benutzt, so müssen diese 
gemeinsam fahren. 

5. Fahrpreis 

Der Fahrpreis wird durch den Niedersachsentarif festgelegt. 

6. Weitere Bestimmungen 

Die Nicht- oder Teilausnutzung dieses Sonderangebots begründet keinen Anspruch auf 
Fahrgelderstattung. 

Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Niedersachsentarifs, die Bestimmungen des HVV-
Gemeinschaftstarifs sowie die Beförderungsbedingungen des jeweiligen in Anspruch genommenen 
Verkehrsunternehmens. 

HVV, T/Se, 12.06.2020 

 


